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liches Merkmal des Staates bilde. Könne also den Einzelstaaten auch keine Souveränetät zuge-

sprochen werden, so blieben sie doch Staaten, da sie im Gegensatz zu den kommunalen Verbänden

ursprüngliche, unabgeleitete Gewalt hätten, soweit die Verfassung keine Kompetenz für das Reich
begründe.
 So sind denn heute die grundsätzlichen theoretischen Bedenken gegen den Bundestaat ge-

schwunden. Die Bundesstaaten, Union, Schweiz, Deutsches Reich, haben gut funktioniert; ihnen
ist das Australian Commonwealth gefolgt. Jellinek) gibt der Anerkennung dieser Staatsform
beredten Ausdruck. Er nennt den Bundesstaat gegenüber anderen Staatenverbindungen, namentlich

Staatenbund und Realunion, die einzige gesunde, normale und dauerhafte Herrschaftsform, ge-
eigneter für ein grosses Reich, als die Form eines auch noch so dezentralisiert gestalteten Einheits-

staates. Der germanischen Welt sei nach ihrem geschichtlichen Charakter die Bundesstaatsform

ganz besonders entsprechend.
Zurückhaltender sind Schriftsteller einheitsstaatlicher Nationalität; der französische Rechts-

historiker Esmein)  beschreibt nur die vorkommenden Bundesstaatsverfassungen, ohne ein

Urteil auszusprechen. Der Engländer    Dicey) spricht ein allgemeinesUrteil aus, indem er jedoch
die Verfassung der nordamerikanischen Union fast ausschliesslich berücksichtigt. Er schildert die

notwendige Schwäche der Regierung und Legislatur, hervorgerufen einerseits durch die Konkurrenz
der Kompetenz der Einzelstaaten, und andrerseits durch die überragende Stellung der richterlichen
Gewalt. Ebenso ist sein Tadel, dass eine bundesstaatliche  Verfassung zu starr und konservativ

sei, dem Hinblick auf amerikanische  Verhältnisse entnommen. Sidgwick) hebt neben diesen
Nachteilen als Vorteile hervor, dass kleine Staaten sich durch Organisation zu einem Bundesstaate

zur Wahrung ihrer Interessen gegenüber anderen Völkern, als auch zugunsten ihres kommerziellen

Absatzgebietes dieselben Vorteile zu sichern vermögen, wie solche grossen Einheitsstaaten zukommen.

b) Der Anarchismus.
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Das Wesen des Anarchismus.

Unter dem Anarchismus denkt man sich in der Regel eine Gemeinschaft von Menschen, die es

sich zum Ziel setzt, durch schwere und sinnlose Verbrechen unsre friedliche Gesellschaft zu ver-

nichten und an ihre Stelle das Chaos zu setzen. Man denkt an Bomben, die in die Mitte einer Volks-
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vertretung oder der harmlosen Besucher eines Kaffees geschleudert wurden, an Bluttaten wie die

Ermordung des Königs Humbert von Italien, des französischen Präsidenten Carnot oder gar der
alten Kaiserin Elisabeth von Österreich. Nichts hat so sehr wie diese Verbrechen die Aufmerksam-

keit auf den Anarchismus gelenkt. Nichts scheint ihn so gut wie sie zu kennzeichnen.

Vielfach auch betrachtet man den Anarchismus als die äusserste Steigerung der sozialistischen

Gegnerschaft gegenüber unsrer Gesellschaft. Trotz aller Proteste der Sozialdemokraten erklärt
man die Sozialdemokratie als die „Vorfrucht des Anarchismus", den Anarchismus als eine letzte

Steigerung des Sozialismus. In der Tat ist in den letzten Jahrzehnten eine Reihe von Sozialdemo-

kraten zum Anarchismus übergegangen, um sodann die Sozialdemokratie als würdige Genossin

der „reaktionären Bourgeoisie‘‘ aufs heftigste zu befehden. So scheint die Meinung gerechtfertigt,
die in dem Anarchismus nichts anderes als einen aufs äusserste getriebenen Sozialismus erblickt.

Es ist erstaunlich, was für eine Unkenntnis über den Anarchismus besteht, nicht nur

beim grossen Publikum, sondern auch bei denen, die sich berufsmässig mit ihm beschäftigt
und mehr oder weniger umfangreiche Bücher über ihn geschrieben haben. Man hört und
liest über den Anarchismus die seltsamsten Urteile. Bald soll er überhaupt kein bestimmtes

Ziel haben, bald soll sein Ziel in der Beseitigung der Gesellschaft oder doch wenigstens der
Rechtsordnung bestehen. Besonders verbreitet aber sind die beiden Meinungen, von denen
die eine sein Wesen in einem verbrecherischen Kampf gegen alles Bestehende, die andere in
einer Übertreibung sozialistischer Ideen erblickt. Was ist an diesen Meinungen wahres?

Das Wesentliche im Anarchismus treffen sie jedenfalls nicht. Er ist kein blosses Panier eines

Verbrecherordens und keine blosse Übertreibung des Sozialismus. Der Anarchismus ist eine

Staatslehre von ausserordentlicher Kühnheit und Grossartigkeit. Er ist die Lehre, die

dem Staate die Daseinsberechtigung abspricht.  Andere Staatslehren er-

örtern, ob der Staat ein grösseres oder geringeres Mass von Aufgaben haben soll. Der Anarchismus
untersucht die Frage, ob der Staat sein soll, und er verneint sie. Er lehnt den Staat ganz allgemein

ab, nicht nur die Monarchie, sondern ebenso auch die freieste Republik.

Auf diese Weise tritt der Anarchismus in entschiedenen Gegensatz zu allen anderen Staats-

lehren. Bei weitem den grössten Kreis von Aufgaben weist dem Staate der Sozialismus zu.

Nach ihm soll der Einzelne nur ein bedeutungsloses Rädchen in der grossen Staatsmaschine sein,

die gesamte Produktion, Landwirtschaft wie Industrie, soll vom Staat betrieben werden, jeder
Einzelne für den Staat als dessen Angestellter arbeiten und auf diese Weise in eine vollkommene

Abhängigkeit von ihm herabgedrückt sein. Nicht ganz so weit geht der Konservativismus.

Er denkt nicht daran, dem Staate die gesamte Produktion zu übertragen, aber er ist durchdrungen
davon, dass der Einzelne in der Freiheit seiner Bewegung in erheblichem Masse um des grossen

Ganzen willen beschränkt sein muss und dass der Staat deshalb einer weitgehenden Macht über ihn

nicht entraten kann. Noch ein geringeres Mass von Aufgaben will dem Staate der Liberalis-

mus übertragen. Für ihn liegt das wertvollste Mittel einer gedeihlichen Entwicklung in einer
möglichst weitgehenden Freiheit des Einzelnen, der „Racker von Staat" ist nur geeignet, diese

Entwicklung durch täppische Eingriffe zu stören, deshalb gilt es, seine Macht auf ein Mindestmass
zu beschränken. Der Anarchismus will den Staat gänzlich aus der Welt schaffen. Nach ihm

kann alles das, was nach den anderen Staatslehren dem Staate obliegt, viel besser durch das freie

Zusammenwirken völlig unbeschränkter Einzelner erreicht werden. Wenn man erwägt, dass der

Sozialismus dem Staate den grössten Kreis von Aufgaben zuweist, der Konservativismus einen

kleineren, der Liberalismus einen möglichst kleinen, so kann man den Anarchismus als einen

auf die äusserste Spitze getriebenen Liberalismus bezeichnen.
Der Anarchismus beruht, gleich anderen Staatslehren und in noch höherem Masse als jene,

nicht auf sorgfältigen und umfassenden Beobachtungen und streng gezogenen Schlüssen, sondern
auf einer gewissen Seelenstimmung. Diese Grundstimmung des Anarchismus ist
ein unerschütterliches Vertrauen in die Güte der Menschennatur und im engsten Zusammenhang

damit ein glühender Hass gegen allen äusseren Zwang. Aus dieser Grundstimmung entnimmt der
Anarchismus die Überzeugung, dass der grösste Teil der Übel, unter denen die Menschheit gegen-

wärtig leidet, durch den Staat und seinen Zwang verschuldet sei und dass nach Beseitigung des Staates
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mit Leichtigkeit ein freies Zusammenwirken der Menschen zustande kommen und alle Leistungen
des Staates weit übertreffen werde. Der Anarchismus hat freilich zu allen Zeiten seinem Ideal

eine wissenschaftliche Begründung zu geben gesucht, wie sie dem Zeitgeist und den gerade herrschen-

den philosophischen Anschauungen entsprach. Seine wirkliche Grundlage ist doch immer nur jenes
Gefühl von der Güte und Würde der Menschennatur gewesen, das ihn noch unvergleichlich kräftiger
belebt als den Liberalismus.

2.

Im Jahre 1793 veröffentlichte der englische Geistliche William Godwin  (1756—1836)

sein umfangreiches Werk An enquiry concerning political justice and its influence on general virtue
and happiness. In ihm sind zuerst die Grundgedanken des Anarchismus mit Entschiedenheit aus-

gesprochen.
Nach Godwin muss Richtschnur unseres Handelns das Wohl der Gesamtheit sein. Der Staat

aber ist eine Einrichtung, die dem Wohl der Gesamtheit im höchsten Masse widerstreitet. Jede

Regierung ist Tyrannei, die Monarchie wie die Republik, denn in der einen wie in der andern ist die

Selbständigkeit unserer Entschliessungen vernichtet und dadurch aller Fortschritt gehemmt. Des-
halb muss der Staat beseitigt werden. Die Menschen sollen allerdings auch in Zukunft Gesell-

schaften bilden, aber diese Gesellschaften soll kein Zwang, nicht einmal der von Verträgen, zu-

sammenhalten. Jeder Einzelne soll nur das Wohl der Gesamtheit im Auge haben, so wird ein

völlig freies Zusammenwirken alle die Aufgaben erfüllen, die im gemeinsamen Interesse erfüllt
werden müssen.

Wie der Staat so verstösst nach Godwin auch das Eigentum wider das Wohl der Gesamtheit,

Das Eigentum verteilt die Güter in der ungleichmässigsten und willkürlichsten Weise und hindere

dadurch ebensosehr die geistige Entwicklung der Menschheit wie ihren sittlichen Fortschritt.

An die Stelle des Eigentums muss deshalb eine freie Güterverteilung treten, die jedem Menschen
gibt, was er bedarf.

Der neue Zustand soll nach Godwin auf friedliche Weise herbeigeführt werden. Unermüdlich

müssen diejenigen, die die Wahrheit erkannt haben, sie verkünden und so die anderen überzeugen.
Man darf hoffen, dass auf diese Weise in nicht zu ferner Zeit der Staat und das Eigentum wie Wahn-

gebilde verschwunden sein werden.

Diese edlen Gedanken eines weltfremden Menschenfreundes tragen noch ganz das Gepräge

des achtzehnten Jahrhunderts. Sie haben wenig Einfluss gehabt. Fünfzig Jahre lang sind sie die
einzige anarchistische Lehre geblieben. Erst um die Mitte des neunzehnten Jahrhunderts kam der

bayerische Mädchenschullehrer Johann Caspar Schmidt (1806—1856) von einem ganz anderen

Ausgangspunkt aus ebenfalls zur Verwerfung des Staates. Unter dem Namen Max Stirner,

unter dem er fortlebt, veröffentlichte er 1845 sein Buch Der Einzige und sein Eigentum.

Stirner erkennt keinerlei Pflicht an. Für jeden Einzelnen muss sein eigener Vorteil das

höchste Gesetz sein. Der Staat, der sich die Förderung des Gesamtwohls zum Ziele setzt, ist eben

dadurch der Todfeind des Einzelnen, er beengt ihn auf Schritt und Tritt. An die Stelle des Staates

muss „der Verein von Egoisten“ treten, das heisst nicht etwa eine Vertragsgemeinschaft, sondern

ein freies Zusammenwirken von Menschen, die alle nur ihren eigenen Vorteil im Auge haben.

Ganz auf dieselbe Weise wie den Staat verwirft Stirner auch das Eigentum. Er erblickt

darin eine lächerliche Einschränkung der persönlichen Freiheit. Nach ihm soll die Güterverteilung
lediglich auf Macht beruhen, ein jeder soll das haben, worüber man ihm die Gewalt nicht zu ent-

reissen vermag.

Das Mittel aber, um den erstrebten Zustand herbeizuführen, soll die Gewalt sein. Staat und

Eigentum können nach Stirner nur von frecher Willkür beseitigt werden, und man darf in dem

Kampfe gegen sie vor keinem Mittel zurückschrecken.

Alles dies wird von Stirner mit einem ungeheuren Aufwand an grossen Worten und einem

gewissen geistigen Kraftmaiertum vorgetragen, wie es um die Zeit der Märzrevolution in Deutsch-

land Mode war. Gänzlich unpraktisch wie sie sind, haben auch Stirners Gedanken keinerlei Einfluss

erlangt. Gleich den Spekulationen Godwins sind sie blosser Lesestoff geblieben.
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